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dadurch des mächtigsten Einflusses auf die Kinderherzen und
auf das Volk beraubt. Sollte wirklich die Zahl Der-r, die
über die Religion sprechen wie ein Blinder über die Farben,
künftig sich vorzüglich aus dem Stande der Lehrer rekru-
tiren Nein, es i-t Pflicht des Staates, seinen Lehramtszöglingen

zwar keineswegs ein Glaubensbekenntniss
aufzuzwingen, wohl aber ihnen die Möglichkeit zu geben, sich
Kenntniss vom Stand der relig. Frage zu verschaffen, eine

eigene relig. Ueberzeugung sich zu erwerben und die
methodisch richtige Art rebg. Unterricht zu eitheileu, kennen
zu lernen."

Die Beschämung als Erziehungsmittel.
Die Pflicht gegen sich selbst besteht darin, dass der

Mensch die Würde der Menschheit in seiner eigenen Person
bewahre. Er tadelt sich, wenn er die Idee der Menschheit
vor Augen hat. Er hat ein Original in seiner Idee, mit
dein er sich vergleicht. Wenn die Zahl der Jahre anwächst,
weun die Neigung zum Geschleehte sich zu regen beginnt,
dann ist der kritische Zeilpunkt, in dem die Würde des

Menschen allein im Stande ist, den Jüngling in Schranken
zu halten.

Der Neid wird erregt, wenn man ein Kind aufmerksam
darauf macht, sich nach dem Werthe Anderer zu schätzen.
Daher ist die üemuth nichts andere*, als eine Vergleichung
seines Werthes mit der moralischen Verkommenheit. Sehr
verkehrt ist es, die Demnth darein zu setzen, dass man sich

geringer schätze als Andere. — Sieh, wie das und das Kind
sich aufführt und dergl. Ein Zuruf der Art bringt nur sehr
unedle Denkungsart hervor. Wenn der Mensch seinen
Werth nach Andern schätzt, so sucht er entweder sich über
den Andern zu erheben, oder den Werth des Andern zu
verringern. Dieses Letztere aber ist Neid. Man sucht dann
immer nur dem Andern eine Vergehung anzudichten; denn
wäre der nicht da, so könnte man auch nicht mit ihm
verglichen werden, so wäre man der Beste. Durch den übel
angebrachten Gei-t der Aemulation wird nur Neid erregt.
Der Fall, in dem die Aemulation noch zu etwas dienen
könnte, wäre der, Jemand von der Thunlichkeit einer Sache
zu überzeugen, z. B. wenn ich von dem Kinde ein gewisses
Pensum gelernt fordere und ihm zeige, dass Andere es leisten
können.

Man muss auf keine Weise ein Kind das andere
geschämt lassen. Allen Stolz, der sich auf Vorzüge des

Glückes gründet, muss man zu vermeiden suchen. Zu
gleicher Zeit muss man aber suchen, Freimüthigkeit bei den
Kindern zu begründen. Sie ist ein bescheidenes Zutrauen
zu sich selbst. Durch sie wird der Mensch in den Stand
gesetzt, alle seine Talente geziemend zu zeigen. Sie ist wohl
zu unterscheiden vou der Duramdreistigkeit, die in der
Gleichgültigkeit gegen das Urtheil Anderer besteht.

Kant. (Ueber Päd.)

Wie hildet man Charaktere
Die moralische Kultur muss sich gründen auf Maximen,

nicht auf Disziplin. Diese verhindert die Unarten, jene
bildet die Denkungsart. Man muss dahin sehen, dass das
Kind sich gewöhne, nach Maximen nnd nicht nach gewissen
Triebfedern zu handeln. Durch Disziplin bleibt nur eine
Angewohnheit übrig, die doch mit den Jahren verlöscht.
Nach Maximen soll das Kind handeln lernen, deren Billigkeit

es selbst einsieht.
Die erste Bemühung bei der moralischen Erziehung ist,

einen Charakter zu gründen. Der Charakter besteht
in der Fertigkei', nach Maximen zu handeln. Im Anfang
sind es Schulmaximen, und nachher Maximen der Menschheit.

Im Anfang gehorcht das Kind Gesetzen. Maximen

sind auch Gesetze, aber subjektive; sie entspringen aus dem
eigenen Verstände des Menschen. Keine Uebertretung des
Schulgesetzes aber muss ungestraft hingehen, obwol die
Strafe immer der Uebertretung angemessen sein muss.

Wenn man bei Kindern einen Charakter bilden will,
so kommt es viel darauf an, dass man ihnen in allen Dingen
einen gewissen Plan, gewisse Gesetze bemerkbar mache,
die auf das Genaueste befolgt werden müssen. So setzt
man ihnen z. B. eine Zeit zum Schlafe, zur Arbeit, zur
Ergötzung fest, und diese muss man dann auch Dicht
verlängern oder verkürzero. Bei gleichgültigen Dingen kann
man Kiudcrn die Wahl lassen, nur müssen sie das, was sie
sich einmal zum Gesetze gemacht haben nachher immer
befolgen. Man muss bei Kindern aber nicht den Charakter
eines Bürgers, sondern den eines Kindes bilden.

Menschen, die sich nicht gewisse Regeln vorgesetzt
haben, sind unzuverlässig, man weiss sich oft nicht in sie
su finden, und man kann nie recht wissen, wie man mit
ihnen daran ist. Zwar tadelt man Leute häufig, die immer
nach Regeln handeln, z. B. einen Mann, der nach der Uhr,
jeder Handlung eine gewisse Zeit festgesetzt hat ; aber oft
ist dieser Tadel unbillig, und diese Abgemessenheit, ob sie
gleich nach Peinlichkeit aussieht, ist eine Disposition zum
Charakter. Kant.

Strafe nicht aus Zorn!
Strafen, die mit dem Merkmale des Zornes verrichtet

werden, wirken falsch. Kinder sehen sie dann nur als
Folgen, sich selbst aber als Gegenstände des Affektes eines
Andern an. Ueberhaupt müssen Strafen den Kindern immer
mit der Behutsamkeit zugefügt werden, dass sie sehen, dass
blos ihre Besserung der Endzweck derselben sei. Die Kinder,

wenn sie gestraft sind, sich bedanken, sie die Hände
küssen lassen und dergl., ist thöricht und macht die Kinder
sklavisch. Wenn physische Strafen oft wiederholt werden,
bilden sie einen Starrkopf, und strafen Eltern ihre Kinder
des Eigensinns wegen, so machen sie dieselben nur noch
eigensinniger. Das sind auch nicht immer die schlechtesten
Menschpu, die störrisch sind, sondern sie geben gütigen
Vorstellungen öfters leicht nach. Kant.

Korrespondenz aus der Stadt Zürich.
Dtr Schulverein der Stadt Zürich, bestehend aus

Schulpflegern Lehrern und Schulfreunden debattirt in seinen
Sitzungen in's Schulgebiet eingreifende Fragen. So beschäf-
tig'e er sich letzthin mit der Frage der Knabenmusiken und
ihren Beziehungen zur Schule. Die Lehrer, wie auch die
Aerzte und Musiker von Fach fanden einstimmig, es sei das
kein der Jugend zuträgliches Institut; sanitarische,
pädagogische moralische Gründe sprechen genugsam dagegen.
Es wurde beschlossen, die Sache in weitem Kreisen
zu erörtern nnd man lud zu einer öffentlichen Sitzung
ein. Man hatte im Sinn, die ganze Angelegenheit vom
objektiven Standpunkte aus zu beleuchten. Das verstanden
nun aber die Vorstände und Mitglieder der in Zürich und
Neumünster bestehenden Knabenmusiken anders ; sie sahen
in dem Vorgehen des Schulvereins einen persönlichen
Angriff, hielten eine Versammlung ab und erliessen im Zürcher
Tagblatt einen Aufruf an alle Mitglieder ihrer Vereine mit
der grossgedruckten Bemerkung „ Aufgepasst !" Die-e
erschienen denn auch sehr zahlreich, manche sogar mit Weib
und Kind, und zeigten schon von Anfang an eine Gereiztheit,

die an Fanatismus grenzte. Durch die Wahl eines

Mitgliedes ihrer Partei zum Präsidenten kühn gemacht,
ergingen sich ihre Redner nun in solchen Wuthausbrüchen
gegen die gesummte Lehrerschaft, gegen Musiker und Aerzte,
wie solche wahrscheinlich in Zürich, selbst in den ungebil-
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